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• Abschluss einer eigenständigen Versicherung bei einem privaten Versicherungsunter-
nehmen. Das Versicherungsverhältnis ist der Bezirksleitung durch Übersendung einer  
Kopie der Versicherungspolice anzuzeigen. 
Auch hier besteht eine Doppelversicherung. Die Leistungen der privaten Versicherung 
müssen zuerst in Anspruch genommen werden. Bei Vorleistung der privaten Versiche-
rung können auch hier etwaige verbleibende Restkosten im Rahmen des Tarifs bezu-
schusst werden. 

 
• Abschluss einer Restkostenversicherung bei einem privaten Versicherungsunternehmen 

für das mitversicherte studierende Kind.  
In diesen Fällen leistet die KVB die tarifgemäßen Zuschüsse. Die Restkosten bzw. der 
Eigenbehalt können bei der Restkostenversicherung geltend gemacht werden. Als Rest-
kostenversicherung im Sinne der Satzung gelten nur diejenigen Versicherungen, welche 
die Vorleistung der KVB als Hauptversicherung voraussetzen, die Vorlage der Erstat-
tungsmitteilung fordern und sicherstellen, dass die Abdeckung der verbleibenden Eigen-
behalte die Höhe des Rechnungsbetrages nicht übersteigt. Dabei ist darauf zu achten, 
dass der gewählte Tarif bei Wegfall der Beihilfeleistungen (Ende der Mitversicherung bei 
der KVB) eine Option auf eine Umstellung in eine Vollkostenversicherung enthält. 

 
Nicht zu den Restkostenversicherungen zählen private Krankenversicherungen, die ver-
traglich die Erstattung eines festgelegten Prozentsatzes (z.B. 20%) der krankheitsbeding-
ten Aufwendungen garantieren (sog. Quotenversicherungen). Versicherungsverträge 
dieser Art stellen nicht sicher, dass dem in § 29 Abs. 16 der KVB-Satzung festgelegten 
Grundsatz Rechnung getragen wird, dass zusammen mit der Versicherungsleistung und 
der Erstattung der KVB nicht mehr als die tatsächlich entstandenen Aufwendungen (max. 
Rechnungsbeträge) erstattet werden dürfen. Die Leistungen dieser privaten Quotenversi-
cherungen müssen daher, wie auch die o.g. genannten privaten Vollversicherungen, zu-
erst in Anspruch genommen werden. 

 
• Als Familienversicherte in einer GKV (unter bestimmten Voraussetzungen bis zum 25. 

Lebensjahr möglich). 
Hier besteht auch eine Doppelversicherung. Die Leistungen der anderen Kasse müssen 
nicht vorrangig in Anspruch genommen werden. Bei vorrangiger Inanspruchnahme der 
anderen Kasse leistet die KVB im Rahmen des Tarifs Zuschüsse zu den Kosten, die von 
der GKV nicht übernommen wurden. 

 
 
Sie finden diese Informationen auch im Internet unter www.kvb.bund.de. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre KVB 
 

http://www.kvb.bund.de/

